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öffentlich 

 

Vorlage 

Betreff 

Sachstandsbericht 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum Lfd. Nr. BPL 

AöR Z/X/2022/0300 06.05.2022   3 

 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin Ergebnis 

Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR 

AöR 

Kenntnisnahme 08.06.2022  

Unternehmensbeirat der VRR AöR Kenntnisnahme 08.06.2022  

Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR 

AöR 

Kenntnisnahme 09.06.2022  

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der 

VRR AöR 

Kenntnisnahme 10.06.2022  

Verwaltungsrat der VRR AöR Kenntnisnahme 13.06.2022  

     

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Unternehmensbeirat, der Ausschuss für Tarif und Marketing, der Ausschuss für Verkehr 

und Planung, der Ausschuss für Investitionen und Finanzen, sowie der Verwaltungsrat der 

VRR AöR nehmen den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine 

  Ist im aktuellen Wirtschaftsplan berücksichtigt. 

  Kann aus eingesparten Mitteln des aktuellen Wirtschaftsplans finanziert werden. 

  Greift im nächsten und/oder Folgejahren und wird im Wirtschaftsplan eingeplant. 

  Wird durch Fördermittel finanziert (Fördersatz: ___ % / Eigenmittel ___ %) 
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Personelle Auswirkungen: 

  Keine 

  Ist im aktuellen Stellenplan berücksichtigt. 

  Wird mit dem bestehenden Personal umgesetzt/durchgeführt werden. 

  Abweichend vom Stellenplan wird zusätzliches Personal benötigt (siehe Begründung). 

  interne Finanzierung       externe Finanzierung  

 

 

Begründung/Sachstandsbericht: 

Finanzen, Förderung, Personal und Recht  

1. Jahresvergabeplan 2022  

2. Personalbericht 2021 

3. Stand des barrierefreien Ausbaus von ÖPNV-Haltestellen im VRR 

4. Förderung von Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates  

 

Verkehr 

SPNV: 

5. Betriebslage des SPNV im Verbundraum 

6. SPNV-Vertrieb 

 

ÖPNV: 

7. Aktuelle Themen des Zukunftsnetzes Mobilität  

8. Mobilstationen  

9. X-Bus Fahrzeugbeschaffung 

10. Kommunen bei Planungsleistungen helfen 

 

Information und Sicherheit 

11. Digitale Kundensysteme 

12. Aktueller Status zum landesweiten Check-In/Be-Out-System und Landes-App mobil.nrw  
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Finanzen, Förderung, Personal und Recht  

1. Jahresvergabeplan 2022  

Gemäß § 1 Absatz 4 der Geschäftsordnung für den Vorstand der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

AöR, zuletzt geändert durch Beschluss des Verwaltungsrates der VRR AöR vom 29.09.2021, 

unterrichtet der Vorstand den Verwaltungsrat im Rahmen der Beschlussfassungen zum Wirt-

schaftsplan eines jeden Jahres über die geplanten Auftragsvergaben. Hierzu dient der dem 

Wirtschaftsplan als Anlage beigefügte Jahresvergabeplan (JVP). Der JVP wird vierteljährlich 

aktualisiert. Hiermit wird der JVP (Redaktionsstand: 04.04.2022) für den Sitzungsblock 

Mai/Juni 2022 vorgelegt.  

 

Der JVP umfasst zum einen Vergaben, deren geschätzte Auftragswerte (netto) oberhalb der 

jeweils geltenden EU-Schwellenwerte gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU i. V. m. § 106 

Abs. 2 GWB liegen. Die aktuellen Schwellenwerte (in Kraft getreten zum 01.01.2022) für Verga-

ben lauten wie folgt: 

- Bauaufträge:   5.382.000,- € 

- Liefer- und Dienstleistungsaufträge (allgemein):  215.000,- € 

- Soziale und sonstige besondere Dienstleistungsaufträge: 750.000,- €  

Außerdem werden im JVP die Vorhaben erfasst, die für die VRR AöR darüber hinaus von 

besonderer Bedeutung sind. Hierzu zählen wesentliche Angelegenheiten in Bezug auf die ge-

setzlichen Aufgaben der VRR AöR (Tarif- und Beförderungsbedingungen, Nahverkehrspla-

nung, SPNV-Verkehrsdienstleistungen, Hinwirkungsaufgaben nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW). 

 

Um einen transparenten Überblick über sämtliche (relevante) Vergaben zu geben, für die die 

VRR AöR entweder in eigenem Namen oder im Auftrag Dritter tätig ist, sind zudem seit diesem 

Jahr auch die Vergaben des ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR 

FaIn-EB) nachrichtlich aufgeführt.    

Ergebnis in der Zusammenfassung 

Der JVP 2022 startete im letzten Sitzungsblock Nov./Dez. 2021 mit insgesamt 14 Einplanun-

gen (Stand: 10/2021). Wie bereits im letzten Bericht dargelegt, wurde ein Projekt (Service-

Chat) zwischenzeitlich in zwei Verfahren unterteilt (lfd. Nr. 1.1 Chatsoftware und Nr. 1.2 

Chatcenter). Ein anderes Verfahren ist entfallen (lfd. Nr. 12). Dafür kamen einige Neuanmel-

dungen sowie die nachrichtlich aufgeführten Vergaben des ZV VRR FaIn-EB hinzu. Insgesamt 

sind aktuell 30 Vergabeverfahren (lfd. Nr. 1.1, 1.2 sowie 2 bis 29) mit ihren aktuellen Sach-

ständen im JVP aufgeführt.  
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Hierzu die wesentlichen Sachstände im Einzelnen:  

7  Verfahren  waren bereits Bestandteile des JVP 2021 und werden im Jahr 2022 fortgesetzt. 

Hierbei handelt es sich um die lfd. Nr. 1.1 und 1.2 (Chatsoftware und Chat-Center) 

in Kooperation mit der WVG; Nr. 2 (Digitale Informationsplattform), Nr. 7 (Auslas-

tungsinformationen in die Auskunftssysteme NRW), Nr. 8 (Aufbau eines Manage-

ment-Informationssystems – MIS), Nr. 13 (Interimsvergabe S-Bahn Köln) sowie 

Nr. 14 (Künstliche Intelligenz – KI-Wettbewerb). Bei der „künstlichen Intelligenz“ 

handelt es sich allerdings nicht um ein „klassisches Vergabeverfahren“. Hier wird 

vielmehr NRW-weit zu einem „Ideenwettbewerb“ aufgerufen. Eine Fachjury ermit-

telt die „Siegerprojekte“, die im Anschluss daran über „durchgeleitete Landesmit-

tel“ finanziert werden. Am 31.03.2022 wurde die Website veröffentlicht. In Kürze 

können interessierte Bewerber darüber die Teilnahmebedingungen einsehen. 

6  Verfahren  kamen in 2022 hinzu, da die entsprechenden Rahmenvereinbarungen Ende 

2022 auslaufen und ab 2023 Neuverträge erforderlich werden. Dies betrifft die lfd. 

Nr. 3 (EFA/DIVA), Nr. 9 (SPNV-Vermarktung) und Nr. 10 (Druck Traffic 

Boards/Rahmenvereinbarung Fahrzeugwerbung) sowie die lfd. Nr. 16 (VRR 

Website, Support/Wartung) und die lfd. Nr. 17 (Reinigungsdienstleistungen/Un-

terhaltsreinigung). Die vorgenannten 5 Verfahren wurden im letzten Sitzungs-

block genehmigt, so dass die Verfahren nun planmäßig starten können. 

  Die lfd. Nr. 29 (KCD-Rahmenvertrag 2023-2025) wurde für diesen Sitzungsblock 

neu angemeldet. Auch hierbei läuft der bzw. die entsprechende/n Rahmenver-

trag/Rahmenverträge Ende 2022 aus. Die neue Ausschreibung soll diesmal 3 

Lose umfassen und im Juni 2022 starten. Eine entsprechende Beschlussvorlage 

wird dem Vergabeausschuss in diesem Sitzungsblock zur Genehmigung vorge-

legt.  

3  Verfahren  betreffen Maßnahmen, die bereits im letzten Sitzungsblock 2021 neu angemel-

det wurden, aber bis zum Redaktionsschluss für diesen Sitzungsblock noch nicht 

gestartet sind. Hierunter fallen die lfd. Nr. 4 (Sicherheitsteams NRW), Nr. 5 (Wei-

terentwicklung der Zusatztexteplattform ZTP) und Nr. 6 (On Demand – Schnitt-

stellen/MIP). Die Genehmigungen zum Start des Verfahrens liegen - mit Aus-

nahme für Nr. 5 - bereits vor. Für die Nr. 5 (Weiterentwicklung der Zusatztexte-

plattform ZTP) werden die Rahmenbedingungen derzeit noch abgeklärt, so dass 

eine Vorlage für den Vergabeausschuss am 16.09.2022 geplant ist (nächster Sit-

zungsblock).  

1  Verfahren  wurde direkt nach der erfolgten Kenntnisnahme durch das Präsidium 

(23.03.2022) am 24.03.2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. 
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Hierbei handelt es sich um die lfd. Nr. 11 (Vertriebsstrategie 2030). Die Vergabe 

ist für 07/2022 geplant.  

1  Verfahren  sollte ursprünglich noch in 2021 starten. Die Vorbereitung hat sich allerdings 

verzögert, so dass die lfd. Nr. 15 (Teil 2 Erweiterung EFA) voraussichtlich erst in 

04/2022 starten wird. Der Vergabeausschuss hatte dem am 25.03.2022 zuge-

stimmt.  

1  Verfahren  lfd. Nr. 12 (Strategische Netzwerke, ursprünglicher Titel: „Kommunikationsstra-

tegie“) entfällt, da sich zwischenzeitlich die Grundlage der ehemaligen Zielset-

zung geändert hat. 

Darüber hinaus wurden bereits im letzten Sitzungsblock folgende SPNV-Vergabeverfah-

ren neu im JVP aufgenommen: 

5 Verfahren beziehen sich auf die Neuausschreibungen der aktuellen „Notvergaben“: Hierbei 

handelt es sich um den RRX-Vorlaufbetrieb - Teilnetz 1 (lfd. Nr. 18), das S-Bahn-

Netz Rhein-Ruhr - Teilnetz B (lfd. Nr. 19), das Niederrhein-Netz (lfd. Nr. 20), die 

Linie S7 (lfd. Nr. 21) sowie das Ruhr-Sieg-Netz (lfd. Nr. 22). Diese Verfahren wer-

den aktuell im Rahmen diverser „Notvergaben“ betrieben, die aufgrund der Insol-

venz des Betreibers Abellio erforderlich wurden. Die Notvergaben enden 

12/2023, so dass die Ausschreibungen für die Neuvergaben ab dem Fahrplan-

wechsel 12/2023 in 2022 starten sollen. Für die in der Federführung des VRR 

liegenden SPNV-Vergaben sollen die öffentlichen Bekanntmachungen in Kürze 

erfolgen. Für die Neuausschreibung des Ruhr-Sieg-Netzes (Federführer: NWL) 

ist die Gremienentscheidung zum Aufstellungsbeschluss in 06/2022 geplant.  

1 Verfahren betrifft die reguläre Ausschreibung der Linien RE3 und RE41. Die RE3 wird aktuell 

von der Eurobahn betrieben. Bei der RE41 handelt es sich um eine neue Linie 

(Bochum – Haltern am See). Beide Linien sollen in 2022 für die Betriebsaufnahme 

12/2026 ausgeschrieben werden.  

Des Weiteren sollen noch  

5 Verfahren in Form von Rahmenvereinbarungen zum technischen SPNV-Controlling ausge-

schrieben werden. Hierbei wird eine Trennung nach fachlichen Bedarfskompo-

nenten (u.a. Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen, Begleitung von Instand-

haltungsmaßnahmen, Beseitigung von Unfallschäden) in Erwägung gezogen. Die 

Planungen sind aktuell noch nicht abgeschlossen.   

Weitere Einzelheiten zu den angemeldeten Verfahren können den jeweiligen Zeilen „Plan 

04/2022“ in der als Anhang beigefügten Tabelle Jahresvergabeplan (JVP) Anlage 1 entnom-

men werden. 
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2. Personalbericht 2021 

Der Personalbericht ist dem Sachstandsbericht als Anlage 2 beigefügt. 

 

3. Stand des barrierefreien Ausbaus von ÖPNV-Haltestellen im VRR 

In der Sitzung vom 29.11.2019 hat der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR 

das Ergebnis der letztjährigen Abfrage zum Stand der Barrierefreiheit an ÖPNV-Haltestellen 

im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr zur Kenntnis genommen und die VRR AöR ge-

beten, jährlich über den Stand der Barrierefreiheit an ÖPNV-Haltestellen zu berichten. 

 

Dementsprechend hat die Verwaltung die Gemeinden um eine mit den jeweils in Ihrem Ge-

meindegebiet verkehrenden Verkehrsbetrieben abgestimmte und gemeinsame Angabe gebe-

ten. Die nachfolgende zeigt in alphabetischer Reihenfolge geordnet nach kreisfreien Städten 

und Kreisen diese Angaben mit Stand vom 31.12.2021. 
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4. Förderung von Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates  

Das Land NRW hat als Teil seiner breit abgelegten ÖPNV-Offensive die Förderung von Pla-

nungsleistungen einschließlich der „Standardisierten Bewertung“ für das Jahr 2022 gegenüber 

dem Vorjahr deutlich aufstocken und ausweiten. Das bisher auf die Jahre 2021 und 2022 be-

fristete Programm wird bis ins Jahr 2025 fortgeführt. Im Landeshaushalt ist ein Fördervolumen 

von 77 Mio. EUR verankert.  

 

Die Förderung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Planungsleistungen zur Bildung eines 

Planungsvorrats (FöRi-Planungsvorrat) erfolgt als Anteilsfinanzierung mit einem Fördersatz 

von bis zu 90 % bei einer Bagatellgrenze je Finanzierungsantrag von 100.000 Euro zuwen-

dungsfähiger Ausgaben.  

 

Der VRR ist hierzu für den Kooperationsraum A (VRR-Raum) Bewilligungsbehörde, für Maß-

nahmen, die der VRR als SPNV-Aufgabenträger beantragt fungiert die BR Düsseldorf als Be-

willigungsbehörde. Die Programmkompetenz liegt beim VM. Die wesentlichen Entscheidungs-

kriterien bei der Priorisierung der Anträge sind, wie im Vorjahr:  

 

• Effektivität der Landesförderung: Verhältnis einer potenziellen Landesförderung im Falle 

einer Realisierung des geplanten Vorhabens zu dessen Gesamtwertumfang  

• Effekt auf die Kapazität: Auswirkung des geplanten Vorhabens auf die Kapazität des be-

troffenen Schienenverkehrssystems im Falle einer Realisierung  

• Effekt auf die Betriebsqualität: Auswirkung des geplanten Vorhabens auf die Betriebsqua-

lität des betroffenen Schienenverkehrssystems im Falle einer Realisierung  

• Innovationsgrad: Entwicklung, Erprobung und Nutzung innovativer Technologien 

 

Darüber hinaus hat der VRR ein zusätzliches Kriterium (Förderung) berücksichtig; dieses be-

wertet die grundsätzliche Förderfähigkeit des Vorhabens bzw. ob das Vorhaben bereits Be-

standteil eines Förderprogramms ist sowie die grundsätzliche Einschätzung möglicher Bundes- 

bzw. Landesförderung. 

 

Im VRR-Raum wurden dem Verkehrsministerium 32 ÖPNV- und 9 SPNV-Maßnahmen (ein-

schl. 3 der VRR AöR) gemeldet. 

Die Programmentscheidung des Verkehrsministeriums des Landes NRW wird bis Ende April 

2022 erwartet 
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Verkehr 

SPNV: 

5. Betriebslage des SPNV im Verbundraum 

Text wird nachgereicht. 

 

6. SPNV-Vertrieb 

Text wird nachgereicht.  

 

ÖPNV: 

7. Aktuelle Themen des Zukunftsnetzes Mobilität  

Der deutsche Fahrradpreis 2022  

Wie im letzten Sitzungsblock angekündigt, wurde der VRR als Gesamtkoordinator für das kom-

munale Gemeinschaftsprojekt „DeinRadschloss“ für den deutschen Fahrradpreis 2022 nomi-

niert. Am 17.02.2022 erfolgte in Essen die Preisverleihung, bei der der VRR den zweiten Platz 

in der Kategorie Infrastruktur erzielte. Das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 3.000 €, 

welches nicht budgetiert war, wurde für ein Projekt gespendet, um den Menschen in der Ukra-

ine zu helfen.  

 

Der deutsche Verkehrswendepreis 2022 

Wie ebenfalls berichtet, wurde der VRR als Träger der Koordinierungsstelle Rhein – Ruhr des 

Zukunftsnetzes Mobilität NRW zusammen mit den anderen Trägern der Koordinierungsstellen 

im NWL und im NVR für den deutschen Verkehrswendepreis nominiert.  

 

Die Nominierung war im Ergebnis sehr erfolgreich. So wurden die drei Träger am 06.04.2022 

in Berlin durch die Allianz pro Schiene und das Bundesumweltministerium mit dem deutschen 

Verkehrswendepreis 2022 ausgezeichnet.  

 

Urkundenübergabe an die neuen Mitgliedskommunen des Zukunftsnetzes Mobilität NRW 

71 weitere Kommunen in Nordrhein-Westfalen profitieren zukünftig von enger und fachüber-

greifender Beratung zu Fragen rund um die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätsangebote. Am 

18. März 2022 hat Ina Brandes, Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ver-

treterinnen und Vertretern der neuen Städte, Kreise und Gemeinden die Beitrittsurkunde des 

Zukunftsnetz Mobilität NRW in Dortmund überreicht. Nun gehören 280 Städte, Gemeinden und 

Kreise dem Zukunftsnetz Mobilität NRW an und setzen sich im Verbund für eine bessere und 

nachhaltige Mobilität ein. 

 



   Seite 9 von 20 

Hinweispapier „Bewohnerparkgebühren“ 

Seit Februar 2022 ermächtigt die Landesregierung die zuständigen örtlichen Behörden in Nord-

rhein-Westfalen dazu, selbstständig die Gebührenhöhe für das Bewohnerparken festzulegen. 

Dabei können neben dem Verwaltungsaufwand nun erstmals auch die Bedeutung der Park-

möglichkeiten, ihr wirtschaftlicher Wert und ihr sonstiger Nutzen für die Bewohner*innen ange-

messen berücksichtigt werden. Um die Kommunen bei der Gebührenfestlegung zu unterstüt-

zen haben Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund NRW, AGFS NRW und Zukunftsnetz 

Mobilität NRW ein Hinweispapier erarbeitet, das am 3. März 2022 im Rahmen einer landes-

weiten Informationsveranstaltung veröffentlicht wurde. Das Papier beschreibt Rahmenbedin-

gungen und Zielsetzungen der neuen Verordnung und stellt verschiedene Berechnungsan-

sätze zur Festlegung der Gebühren für Bewohnerparkausweise vor. 

Parkraummanagement bzw. Parkraumbewirtschaftung bieten eine große Chance, die jahr-

zehntelange Bevorrechtigung des Autos in der Verkehrsplanung zu überdenken und eine ge-

rechtere Verteilung der innerstädtischen Flächen zugunsten des Rad- und Fußverkehrs zu er-

reichen. Mit einer Erhöhung der Bewohnerparkgebühren als ein Element des Parkraummana-

gements haben die Kommunen nunmehr die Möglichkeit, die bisherige, nicht kostendeckende 

Verwaltungsgebühr zwischen 10,20 € und 30,70 € den tatsächlichen Kosten und dem tatsäch-

lichen Wert der innerstädtischen Fläche anzupassen. Wichtig dabei ist die Einbettung einer 

solchen Maßnahme in ein verkehrs- bzw. stadtplanerisches Gesamtkonzept mit der Zielset-

zung, die Lebensqualität in Städten und Gemeinden zu erhöhen. Mit den gesteigerten Einnah-

men aus den Bewohnerparkgebühren wird die Möglichkeit eröffnet alternative Mobilitätsange-

bote zu finanzieren. Das Hinweispapier als pdf-Datei ist dem Sachstandsbericht als Anlage 3 

beigefügt. 

 

8. Mobilstationen 

Das im September 2021 beschlossene „Sonderprogramm Mobilstationsstelen“ ist angelaufen. 

Damit gilt: Fehlt an einer möglichen Mobilstation aus dem verbundweiten Konzept nur noch die 

Mobilstationsstele oder zusätzlich noch die Beschilderung, ermöglicht das Sonderprogramm 

Mobilstationsstelen bis Ende 2024 die Stelen und zusätzlich die Beschilderung von Mobilstati-

onen zu fördern. 

 

Die zuwendungsfähigen Kosten sind auf 10.000 € je Mobilstation bei Errichtung von Stelen und 

auf 15.000 € je Mobilstation bei Einrichtung von Stelen und einer einheitlichen Wegweisung 

begrenzt. Der Fördersatz beträgt 90 %. 

 

In einem vereinfachten Verfahren können Kommunen und Verkehrsunternehmen direkt An-

träge stellen. Erste konkrete Anfragen zum Sonderprogramm liegen vor und werden im 
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Rahmen der Förderberatung zum Ausbau von Mobilstationen bearbeitet. Da die Antragsfrist 

am 31.12.2022 endet, ist es notwendig noch einmal alle Kontakte zur kommunalen Ebene (Po-

litik, Verwaltung, Verkehrsunternehmen) zur Bewerbung des Sonderprogramms zu nutzen. 

 

9. X-Bus Fahrzeugbeschaffung 

Es ist beabsichtigt, die Betriebsaufnahme für die ersten sieben XBus-Linien mit einer Anschub-

finanzierung zu unterstützen. Hierzu ist angedacht, für die Beschaffung der für den Linienbe-

trieb vorgesehenen notwendigen Busse eine Fördersumme von 50.000 € je Fahrzeug vorzu-

sehen. Das gesamte Fördervolumen beläuft sich auf rund 1,5 Mio. €. Mit dieser Unterstützung 

soll sichergestellt werden, dass das Produkt X-Bus mit einer einheitlichen und den hohen Qua-

litätsanforderungen (u.a. in Bezug auf Bestuhlung, Klimatisierung und WLAN-Verfügbarkeit) 

gerecht werdende Fahrzeugflotte ausgestattet wird. 

 

10. Kommunen bei Planungsleistungen helfen 

Text wird nachgereicht.  

 

Information und Sicherheit 

11. Digitale Kundensysteme 

1. Auskunftssystem 

Das Auskunftssystem läuft weiterhin stabil und verzeichnet zunehmend mehr Anfragen. Die 

Anzahl der gerechneten Fahrten nähert sich langsam dem Ausgangswert von vor der Pande-

mie. 

 

Vorschlaglisten bei der Haltestellensuche - Locationserver 

Um die Kund*innen bei der Eingabe einer Start- oder Zielhaltestelle zu unterstützen, werden 

anhand der bisher eingegebenen Buchstaben Suchvorschläge erzeugt und angezeigt. Die 

Suchvorschlagslisten werden durch den sogenannten Locationserver erstellt und an die Aus-

kunftssysteme übermittelt. Der Algorithmus ordnet die möglichen Haltestellen nach der 
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Übereinstimmung mit den bisher eingegeben Buchstaben. Um den Kund*innen schon bei kur-

zen Zeichenketten (1 bis 3 Buchstaben) passende Vorschläge zu liefern wird der Algorithmus 

stetig verbessert und angepasst.  

 

Zusätzlich zu der Suche nach Übereinstimmungen bei den Zeichenketten, werden auch die 

Abkürzungen der Städte aus den Kennzeichenlisten in NRW zu den jeweiligen Städten umge-

schlüsselt. So wird zum Beispiel bei der Eingabe von „D“ die Stadt Düsseldorf und bei Eingabe 

von „E“ die Stadt Essen erkannt. Zusätzlich wurde die Auswahl so angepasst, dass Städte in 

NRW und auch „wichtige“ Haltestellen z. B. Bahnhöfe, Rathäuser etc. bevorzugt behandelt 

werden. 

 

Als nächster Schritt wird eine aus den Auskunftsanfragen generierte Hitliste, der am meisten 

genutzten Haltestellen erstellt und in den Locationserver integriert, um die Vorschlagslisten so 

weiter entsprechend der Wünsche der Kund*innen zu optimieren. 

 

Die aktuelle Hitliste wurde aus den am häufigsten genutzten Verbindungsanfragen in einem 

Zeitraum von 9 Tagen (1 Woche + 2 Wochenenden) erstellt. So ergab sich eine Menge von 

12,5 Mio. relevanten Fahrtauskünften. Die gesamte Liste umfasst circa 29.000 verschiedene 

Haltestellen, die von Kund*innen eingegeben wurden. Um die Priorisierung der Suchvor-

schläge zu optimieren, wurden aus dieser Liste alle Haltestellen mit mehr als 5000 Anfragen 

in die Hitliste übernommen. So ergab sich eine Liste mit 283 Haltestellen. Insgesamt decken 

diese 283 Haltestellen circa 55 % aller Abfragen ab.  

Düsseldorf Düsseldorf Hbf 

Essen Essen Hbf 

Düsseldorf D-Flughafen  

Dortmund Dortmund Hbf 

Duisburg Duisburg Hbf 

Gelsenkirchen Gelsenkirchen Hbf 

Bochum Bochum Hbf 

Krefeld Krefeld Hbf 

Wuppertal Wuppertal Hbf 

Düsseldorf D-Heinrich-Heine-Allee U 

Mönchengladbach MG Hbf /Europaplatz 

Oberhausen (Rheinl) Oberhausen Hbf 

Düsseldorf D-Provinzialplatz 

Hagen Hagen Hbf 

Neuss Neuss Hbf 

Düsseldorf D-Stadtwerke/Düsselstrand 

Recklinghausen Recklinghausen Hbf 

Düsseldorf D-Bilk S 

Mülheim a.d. Ruhr Mülheim Hbf 
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Düsseldorf D-Benrath S 

Tabelle 1: Liste der Top 20 VRR-Haltestellen 
 

Die nächsten Aufgaben umfassen die Optimierung dieser Liste und die Einführung eines Pro-

zesses, um die Liste automatisiert aktuell zu halten.  

 

Erweiterung der Auskunft um den eTarif 

Ein häufig gewünschtes Feature der Kund*innen ist es, den Preis für eine eezy-Fahrt schon 

vor Fahrtantritt ermitteln zu können. Bisher war dies nur über eine Seite zu eezy.nrw möglich, 

die die Kunden vorher separat aufrufen mussten. 

 

Durch die Erweiterung der Auskunft kann der zu erwartende Preis für die Nutzung von eezy 

für die gesuchte Fahrt als neue Funktion sowohl in der App- als auch in der Webauskunft neben 

dem klassischen Tarif angezeigt werden. Der angegebene Preis berücksichtigt die aktuelle 

Fahrt und nur die Deckel, die keine personenbezogenen Eingaben benötigen. Die Auskunft ist 

damit auch nicht von einer Registrierung abhängig, sondern wird allen Nutzer*innen als Zu-

satzinformation angezeigt. Die Preisermittlung erfolgt dabei für alle Fahrtenrelationen in ganz 

NRW, auf denen eezy genutzt werden kann. 

 

   

 

Abbildung 1.: Darstellung des eezy Tarifs in der Auskunft in App und Web  
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2. Verbund-App 
Die neue Verbund-App ist seit September 2021 in den App-Stores von Apple und Google ver-

fügbar und wurde zum 01.12.2021 um den eTarif sowie mit dem Start des neuen Jahres um 

das FlexTicket erweitert und bietet seit dem Update der Ticketshops auch PayPal als Zah-

lungsmethode an. 

 

Abbildung 1: Migration von der bisherigen VRR-App (links) zur neuen VRR-App (rechts) 

                    

Nach einem kurzzeitigen Parallelbetrieb, wurde zum 1. Februar 2022 die alte VRR Verbund-

App aus den App-Stores genommen, damit diese nicht weiter installiert wird. Kund*innen, wel-

che die alte VRR-App noch auf dem Handy haben, können diese weiterhin in vollem Umfang 

verwenden, jedoch nicht mehr neu installieren. Die Bestandskunden der alten App wurden 

bereits in mehreren Wellen innerhalb der App darauf hingewiesen, dass die bisherige VRR-

App mit dem Ticketshop der Rheinbahn durch die neue VRR-App abgelöst wird. Bis Ende Juni 

2022 werden die Bestandskunden neben weiteren Hinweisen innerhalb der alten App auch 

von der Rheinbahn per E-Mail darauf hingewiesen.  

 

Die Downloadzahlen der neuen VRR Verbund-App nehmen kontinuierlich zu. Aktuell ist bei ca. 

163.629 Nutzer*innen die App auf dem Smartphone installiert. Durch die Herausnahme der 

bisherigen VRR-App aus den Stores Anfang Februar ist bereits ein deutlicher Anstieg der 

Downloadzahlen der neuen App zu erkennen. 
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Abbildung 2: Anzahl der Installierten Apps auf Smartphones 

 

Im Google Playstore liegt die aktuelle Durchschnittsbewertung bei 2,2 Sternen. Im Appstore 

von Apple liegt die Bewertung derzeit bei 2,1. Gerade bei Relaunches von Apps, sind zunächst 

verhaltene Bewertungen in den Stores nicht unüblich. Durch das gezielte Schalten eines Be-

wertungs-Popups, geplant ab Mai 2022, wird ein Anstieg der Durchschnittsbewertungen zu-

künftig erwartet. Dabei gilt es auch die Nutzerinnen und Nutzer zu einer Bewertung zu aktivie-

ren, die die neuen Möglichkeiten der neuen App begrüßen und trotz Zufriedenheit noch keine 

Bewertung abgegeben haben. Die Erfahrungen aus der bisherigen VRR-App zeigen, dass die-

ser Anteil in der Regel sehr hoch ist. 

 

Kompatibilität der VRR-App mit mobilen Betriebssystem Versionen 

Die neue VRR-App ist kompatibel mit den iOS Betriebssystem Versionen 13.0 (erschien im 

September 2019) und neuer sowie mit den Android Betriebssystem Versionen 5.0 (erschienen 

im November 2014) und neuer.  

 

Etwa 96 % der iPhone Nutzer in Deutschland haben iOS13 oder neuer installiert und können 

somit die neue VRR-App nutzen. Circa 98 % der Android Nutzer in Deutschland haben Android 

5.0 oder neuer auf ihren Smartphones installiert und können damit auf ihren Geräten die neue 

VRR-App verwenden. Bei der Entscheidung, welche Betriebssystemversionen unterstützt wer-

den ist stets abzuwägen, zwischen der Möglichkeit moderne Features der aktuellen Systeme 

sowie Geräte zu nutzen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass auch Nutzer mit älteren Gerä-

ten von der App einen hohen Nutzen haben. Auf älteren Geräten kann jedoch die App langsa-

mer laufen. Eine grundsätzliche Lauffähigkeit wird dabei jedoch gewährleistet.  
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Die alte VRR-App, welche aktuell noch auf circa 750.000 Geräten installiert ist, bietet bei And-

roid dieselbe Kompatibilität ab Android 5.0 und neuer. Bei iOS ist die alte App kompatibel ab 

iOS 12.5, was die App derzeit für circa 97,5% der Nutzer*innen verfügbar macht.  

 

12. Aktueller Status zum landesweiten Check-In/Be-Out-System und Landes-App mo-

bil.nrw  

 Seit dem 01.12.2021 ist das landesweite CheckIn- und CheckOut-System im Einsatz und wird 

in verschiedenen Apps in NRW eingesetzt. Durch die zunehmende Verbreitung und die Erfah-

rungen der Nutzer*innen, ist die Nutzung in den vergangenen Monaten weiter angestiegen 

(siehe Abbildung 1). Inzwischen wurden über 80.000 eTarif-Fahrten mit dem System durchge-

führt und auch die Bestellungen – eTarif-Fahrten sowie Käufe im klassischen digitalen Ti-

cketsortiment – über die Ticketshops sowie die Registrierungen in den Ticketshops haben wei-

ter zugenommen (siehe Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 3: Nutzungszahlen eTarif-Fahrten, Verkäufe gesamt und Registrierungen (ab Dezember 2021) 
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1. Technische Entwicklung des Projektes 

Weiterhin ist neben dem Ausrollen der sogenannten Mandanten in NRW, der Sicherung von 

Stabilität und Verlässlichkeit, insbesondere die Prüfung von Kundenrückmeldungen und die 

Klärung von Fragen der Nutzer*innen sowie des Supports der Verkehrsunternehmen im Fokus 

der Arbeiten. Dabei kann festgestellt werden, dass die Rückmeldungen sowohl zu technischen 

Problemen als auch zu Hinweisen zur Nutzung der Systeme deutlich gegenüber dem Dezem-

ber zurückgegangen sind. Dies ist neben Anpassungen in der Technik und der Kommunikation 

sicherlich auch auf die zunehmende Erfahrung mit dem System und dem neuen eTarif bei den 

Kund*innen zurückzuführen. 

  

Parallel werden kontinuierlich die weiteren Funktionen und Entwicklungen ausgerollt. So ist 

nach der generellen Freigabe von PayPal sukzessive diese Zahlungsmöglichkeit von vielen 

Verkehrsunternehmen in den Ticketshops bereits freigegeben worden und steht damit auch 

den jeweiligen Kund*innen zur Verfügung. Auch zukünftig können weitere Zahlverfahren inte-

griert werden, sofern ein oder alle Ticketshop-Betreiber dies wünschen und die notwendigen 

technischen sowie vertraglichen Fragen zur Integration geklärt sind. 
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Mit der Aktivierung der eTarif-Auskunft wird zudem ein 

einfacherer Weg eröffnet, um sich bereits vor der Fahrt 

über den voraussichtlichen Preis zu informieren. Damit 

entfällt für die Kund*innen die Prüfung auf einer sepa-

raten Webseite. Auch dies soll weiter zur einfacheren 

Nutzung beitragen (siehe hierzu auch den Sachstand 

Digitale Kundensysteme). 

 

Zudem befindet sich auch das sogenannte Bewer-

tungspopup aktuell in der Testphase. Hiermit soll den 

Nutzer*innen ermöglicht werden, einfach eine Bewer-

tung im zugehörigen Appstore abzugeben und auch 

solche Nutzer*innen angesprochen werden, die trotz 

Zufriedenheit mit der App und den neuen Möglichkei-

ten, keine Bewertung abgeben haben. 

 

Der im AVV beschlossene Fahrtdeckel, den es im VRR 

bereits seit Einführung in einer ähnlichen Logik gibt, be-

findet sich aktuell im Test durch die Partner des NVR 

und AVV und wird nach Freigabe entsprechend für das 

Live-System freigeben. Nach der Freigabe haben 

dann alle Nutzer*innen des Systems, egal in welcher 

App, auch diesen Fahrtendeckel des AVV automatisch zur Verfügung. 

 

2. Umsetzung der neuen CheckIn/CheckOut Funktion bei den Verkehrsunternehmen 

Mit dem Beginn der Einführungsphase des eTarifs in NRW mit der mobil.nrw App und der VRR-

App mit den ersten VU-Mandanten wird die neue Funktion sukzessive in weitere Apps inte-

griert.  

 

Verkehrsunternehmen Status 

DB Regio Bus Live (Whitelabel) 

HCR – Straßenbahn Herne Live  (Whitelabel) 

Mobil.nrw  Live  (Whitelabel) 

NIAG Live (Whitelabel) 

Rheinbahn AG Live (eigene App) 

Stadtwerke Krefeld Live (eigene App) 

Stadtwerke Remscheid Live  (Whitelabel) 

Abbildung 4 Anzeige des voraussichtlichen 
Preises für den eTarif 
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STOAG - Oberhausen Live  (Whitelabel) 

Vestische Straßenbahn Live  (Whitelabel) 

VRR Live  (Whitelabel) 

Bogestra Live  (Whitelabel) 

Hagener Straßenbahn Live  (Whitelabel) 

Stadtwerke Neuss Live  (Whitelabel) 

DSW21 - Dortmund Live (eigene App) 

VG Ennepe-Ruhr In Freigabe (Whitelabel) 

NEW Möbus In Freigabe (Whitelabel) 

NEW Viersen In Freigabe (Whitelabel) 

DVG – Duisburg Funktion im Test (eigene App) 

BSM - Monheim Funktion im Test (eigene App) 

Ruhrbahn Essen Funktion im Test (Whitelabel) 

Ruhrbahn Mühlheim Funktion im Test (Whitelabel) 

Stadtwerke Solingen Funktion im Test (Whitelabel) 

Stadtwerke Dormagen Funktion im Test (eigene App) 

WSW - Wuppertal Funktion im Test (eigene App) 

Velbert Funktion im Test (eigene App) 

 

3. Landes-App mobil.nrw  

Die Landes-App profitiert als Whitelabel-Lösung auch weiterhin von den Weiterentwicklungen 

an App und Ticketshop. Dies umfasst die Freigabe der Zahlungsmethode PayPal sowie die 

Nutzung der über ein Update der Fahrplanauskunft integrierten eTarif-Information. In Zusam-

menarbeit zwischen dem Verkehrsministerium des Landes NRW, den Aufgabenträgern VRR, 

NVR und NWL – die die App gemeinsam bereitstellen – sowie dem KCD und KCM erfolgt in 

regemäßigen Abstimmungsterminen und -gesprächen auch die Besprechung der zugehörigen 

Themen des Supports, der Information und Weiterentwicklung. 

 

4. Weiterentwicklung eTarif  

eezy VRR - Weiterentwicklung 

Im Dezember 2021 sind die eezy-Tarife der Verbünde und des Landes NRW im Rahmen von 

CiBo-NRW gestartet. Es kommen sukzessive weitere Verkehrsunternehmen bzw. Kundenver-

tragspartner hinzu, die den neuen eezy-Tarif zusätzlich über deren digitale Vertriebskanäle 

anbieten.  
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Im ersten Schritt wurde mit eezy der eTarif für Gelegenheitskund*innen umgesetzt. Perspekti-

visch sollen ergänzende eTarif-Produkte entwickelt werden, die weitere Zielgruppen bedienen. 

Hier steht insbesondere die Gruppe der Flex-Fahrer*innen im Fokus, welche einer Mobilitäts-

nachfrage zwischen Gelegenheits- und Häufignutzer*innen eingeordnet werden kann. Eben-

falls werden mögliche Formen der Geltungsraumerweiterung im eTarif in Kombination mit heu-

tigen Zeitkarten, inkl. dem Abo- und Stammkundensegment betrachtet. Zusammen mit den 

VRR-Verkehrsunternehmen sowie den anderen Tariforganisationen in NRW sollen diese Wei-

terentwicklungsmöglichkeiten im Laufe des Jahres 2022 konkretisiert werden.  

 

eezy im VRR enthält einen automatischen Kostenschutz in Bezug auf den klassischen Tarif. 

Kund*innen zahlen nie mehr als den EinzelTicket-Preis in der benötigten Preisstufe auf der 

unternommenen Relation. In anderen Tarifräumen gibt es nur einen rudimentären oder gar 

keinen Kostenschutz pro Fahrt. Hier beschränken sich die Sicherheitsmechanismen auf die 

24-Stunden-Zeiträume. Aus Kundensicht ist ein NRW-weiter Sicherheitsmechanismus pro 

Fahrt zielführend. Der VRR wird in den jeweiligen Arbeitsgruppen auf NRW-Ebene Vorschläge 

zu einer möglichen Umsetzung einbringen. 

 

Kooperationsverträge und Datenschutz 

Für die vertriebliche Umsetzung der eTarife in NRW sind verschiedene Kooperationsvereinba-

rungen zu schließen. Die Vertragswerke „Ergänzungsvereinbarung zum Kooperationsvertrag 

NRW Tarif“ und „Kooperationsvertrag zum gegenseitigen Verkauf von Fahrtberechtigungen in 

NRW“ wurden den VRR-Gremien im September-Sitzungsblock 2021 vorgestellt 

(M/X/2021/0134) und die Unterzeichnung durch die VRR AöR unter Vorbehalt der damals noch 

ausstehenden datenschutzrechtlichen Prüfung der gemeinsamen Anlage beschlossen.  

 

Zur Unterstützung in den datenschutzrechtlichen Fragestellungen hat das Kompetenzcenter 

Marketing (KCM) das Beratungsunternehmen EY Law beauftragt. Ergänzend wurde für die 

Klärung weitergehender Fragen zwischen den Vertragspartnern (Verkehrsunternehmen) und 

dem KCM sowie zwischen den Vertragspartnern und den Tariforganisationen die Sozietät Heu-

king durch den VRR/ Kompetenzcenter Digitalisierung (KCD) hinzugezogen. Im Kern geht es 

um Fragen der Einnahmenaufteilung, des Tarifcontrollings und des Mindererlösausgleichs. 

   

Die Klärung der Erfordernisse wird durch alle Akteure mit Hochdruck verfolgt. Mit einer finalen 

datenschutzrechtlichen Bewertung der Themen Einnahmenaufteilung, Tarifcontrolling und 

Mindererlösausgleich und damit auch der Zeichnung der Änderungsvereinbarung des Koope-

rationsvertrags des NRW-Tarifs ist im Laufe des ersten Halbjahres 2022 zu rechnen. Die 
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datenschutzrechtliche Konformität ist für die Kunden sowie alle weiteren Akteure zu jeder Zeit 

sichergestellt.  
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